
 
 
 Chauseestraße 119b 
 10115 Berlin 
 
 
 
 
 

Beitragsordnung 
 

(gem. § 4 Absatz 2 der Satzung beschlossen von der Mitgliederversammlung am 16.09.2011) 
 
Jahresbeitrag 2011 2012 ab 2013 
    
ordentliches Mitglied (Beitritt in 2011) 2.500,00 € 2.500,00 € 4.000,00 €
ordentliches Mitglied (Beitritt ab 2012)  4.000,00 € 4.000,00 €
Aufnahmegebühr ordentliches Mitglied  500,00 € 500,00 €
    
außerordentliches Mitglied 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 €

 

Die Beiträge werden für das laufende Jahr in voller Höhe und im Voraus fällig. Bei 

Beitritten im Jahr 2011 wird für das laufende und das folgende Jahr der volle Beitrag 

berechnet. Bei Beitritten ab dem Jahr 2012 wird eine einmalige Aufnahmegebühr 

fällig. Der Beitrag wird im Lastschriftverfahren erhoben.  

In begründeten Fällen und auf Antrag kann der Vorstand von der Beitragsordnung 

abweichen.  

Der Verband ist berechtigt, für Projekte oder Vorhaben Umlagen zu erheben. Über 

die Höhe der Umlage entscheidet die Mitgliederversammlung.  

Kündigung der Mitgliedschaft ist mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines 

Kalenderjahres möglich (§ 3 Absatz 6 der Satzung). 

 

Berlin, den 16. September 2011 
 


